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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.10.1994

Norm

ASVG §255 Ba

Rechtssatz

Ein Versicherter, der nur eine Teiltätigkeit eines Lehrberufes ausübt, die nicht als angelernte Tätigkeit anzusehen ist,

erlangt durch einen nachträglichen Lehrabschluß ohne jede praktische Anwendung der dort erworbenen Kenntnisse

und Fähigkeiten im Erwerbsleben keinen Berufsschutz.
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